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die verwahrte Person selbst nicht in der Lage ist und die Benach-
richtigung ihrem mutmaßlichen Willen nicht widerspricht. Wenn
die verwahrte Person nicht wünscht oder darauf verzichtet, dass
jemand benachrichtigt wird, so ist dem zu entsprechen, falls nicht
besondere Gründe eine Benachrichtigung gebieten.
Bei Minderjährigen oder unter Betreuung stehenden bzw. unter
vorläufiger Betreuung stehenden Personen ist in jedem Fall derje-
nige zu benachrichtigen, dem die Sorge für die Person obliegt.
Handelt es sich bei der verwahrten Person um einen Ausländer, so
ist auf deren Wunsch die konsularische Vertretung des Heimat-
staates zu verständigen.

§ 11
Gewahrsamsfähigkeit

(1) Aufgenommen werden dürfen nur Personen, die gewahrsams-
fähig sind. Nicht gewahrsamsfähig im Sinne dieser Vorschrift ist,
wer bewusstlos ist oder sonst einer sofortigen ärztlichen Behand-
lung bedarf.
(2) Personen, die erkennbar krank sind oder angeben, krank zu
sein, sind unverzüglich durch einen Arzt untersuchen zu lassen.
Ebenso ist zu verfahren, wenn Anhaltspunkte für Suizidabsichten
vorliegen. Die Art der Unterbringung richtet sich nach den Fest-
stellungen des untersuchenden Arztes. Hat der Arzt bei einer aus
strafprozessualen Gründen verwahrten Person festgestellt, dass
die untersuchte Person nicht gewahrsamsfähig ist, so ist unver-
züglich die Entscheidung des zuständigen Haftrichters herbeizu-
führen.
(3) Eine nicht gewahrsamsfähige Person ist von der Polizeibehörde
jedoch vorerst in ihren Verwahrungsräumen unterzubringen,
wenn die Verwahrung zum eigenen Schutz dieser Person unerläss-
lich ist und wenn dieser Schutzzweck auf andere Weise (zum Bei-
spiel durch Einlieferung in eine Krankenanstalt, in eine Justiz-
vollzugsanstalt mit Krankenabteilung, durch Überstellung in
häusliche Fürsorge u. Ä.) nicht erreicht werden kann.
(4) Die allgemeine Verpflichtung der Polizeibehörde, rechtzeitig
Erste Hilfe zu leisten oder herbeizuführen, bleibt unberührt.

§ 12
Aufnahme unsauberer Personen

Unsauberen oder mit Ungeziefer behafteten Personen ist, soweit es
die örtlichen Verhältnisse zulassen, die Möglichkeit zu einer
gründlichen körperlichen Reinigung zu geben. Erforderlichenfalls
ist auch die Desinfektion der Bekleidungsstücke zu veranlassen. 
§ 6 bleibt unberührt.

§ 13
Aufnahme geisteskranker, geistesschwacher, 

rauschgift- oder alkoholsüchtiger Personen sowie 
mit ansteckenden Krankheiten Behafteter und Betrunkener

(1) Geisteskranke, geistesschwache, rauschgift- oder alkoholsüch-
tige Personen dürfen nur dann in das Polizeigewahrsam aufge-
nommen werden, wenn die Unterbringung in einer geschlossenen
Krankenabteilung oder eine ähnliche Verwahrung nicht möglich
ist. Vor ihrer Unterbringung ist der behandelnde Arzt zu hören, so-
weit dieser bekannt und erreichbar ist; andernfalls soll, soweit dies
erforderlich erscheint, die Zustimmung eines anderen Arztes —
möglichst eines beamteten Arztes — eingeholt werden.
Bei rauschgift- oder alkoholsüchtigen Personen kann davon Ab-
stand genommen werden, solange keine Entzugs- oder Ausfaller-
scheinungen vorliegen.
(2) Für die polizeiliche Unterbringung von Personen, die an einer
ansteckenden Krankheit leiden, gilt Abs. 1 entsprechend.
(3) Die Aufnahme von offensichtlich hilflos Betrunkenen oder sol-
chen Personen, bei denen nach den Umständen dieser Zustand an-
genommen wird, ist nur zulässig, wenn durch einen Arzt festge-
stellt wurde, dass die Einlieferung in eine Krankenanstalt nicht er-
forderlich ist und keine Nachteile für das Leben oder die Gesund-
heit der untergebrachten Personen zu befürchten sind. Das gilt
auch, wenn die Verwahrten zu ihrer persönlichen Sicherheit
untergebracht worden sind.
(4) Betrunkene sind nur bis zu ihrer Ausnüchterung und möglichst
in besonderen Räumen unterzubringen. Sie sind mit flachgelager-
tem Kopf in eine stabile Seitenlage zu legen, damit Erbrochenes
nicht in die Luftröhre eindringen kann.
(5) Sind nach den Umständen Zweifel darüber möglich, ob eine
Person nur hochgradig betrunken oder gewahrsamsunfähig ist, so
ist nach § 11 zu verfahren.

§ 14
Durchsuchung, Einbehaltung, Sicherstellung 

und Beschlagnahme
(1) Die in Verwahrung genommene Person hat die in ihrem Besitz
befindlichen Gegenstände herauszugeben, wenn die Gefahr droht,

dass sie zur Begehung einer unerlaubten Handlung oder zur Schä-
digung von Leben und Gesundheit verwendet werden. 

Die Gegenstände sind sicherzustellen, wenn sie nicht freiwillig
herausgegeben werden.

Als Gegenstände, mit denen die Verwahrten sich selbst oder an-
dere gefährden oder eine Flucht begünstigen können, kommen bei-
spielsweise in Betracht: Messer jeder Art, Essbestecke, Rasierklin-
gen, Nagelfeilen, Werkzeuge, Gürtel, Hosenträger, Feuerzeuge,
Zündhölzer, Stöcke, Schirme.

Soweit die verwahrte Person auf die Belassung mitgeführter Me-
dikamente aus gesundheitlichen Gründen besteht, ist die Ent-
scheidung eines Arztes herbeizuführen. Die Entscheidung sowie
gegebenenfalls Verabreichungshinweise des Arztes sind im Auf-
nahmenachweis zu vermerken.

Bargeld und sonstige Wertsachen können in Verwahrung genom-
men werden. Effekten, die aufgrund ihrer Ausmaße der verwahr-
ten Person nicht belassen werden können, sind in Verwahrung zu
nehmen. Alle Effekten sind unverwechselbar zu kennzeichnen.

Die verwahrte Person ist darauf hinzuweisen, dass sie für Bargeld
und sonstige Wertsachen, die ihr auf Wunsch belassen werden,
selbst verantwortlich ist.

(2) Die verwahrte Person ist bei ihrer Einlieferung in das Gewahr-
sam auf die in Abs. 1 bezeichneten Gegenstände zu durchsuchen
(§§ 36 ff. HSOG, LF 371, Ziffer 165); dies gilt auch bei der Wieder-
einlieferung der verwahrten Person nach vorübergehender Entlas-
sung aus dem Gewahrsam. § 163 b Abs. 2 Satz 2, 2. Halbsatz StPO
bleibt unberührt. Die Durchsuchung obliegt dem/der mit der Ein-
lieferung befassten Beamten/Beamtin. Bei der Übergabe einer ver-
wahrten Person an einen Beamten/eine Beamtin einer anderen
Dienststelle soll eine erneute Durchsuchung durchgeführt werden.
Mit der Durchsuchung befasste Bedienstete sind durch geeignete
Vorsorge gegen tätliche Angriffe zu sichern.

(3) Neben der Sicherstellung und Beschlagnahme von Gegenstän-
den kann auch deren Einbehaltung zur Sicherung der Ordnung im
Gewahrsam nach § 34 Abs. 3 Satz 3 HSOG erforderlich sein.

(4) Körperliche Eingriffe zum Zwecke der Beweissicherung kön-
nen nur im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens nach den Vor-
schriften der §§ 81 a ff. StPO angeordnet und gemäß dem dort be-
stimmten Verfahren vorgenommen werden.

(5) Bei der Durchsuchung von Personen ist die Menschenwürde zu
wahren. Die Durchsuchung soll nicht in Gegenwart außenstehen-
der Personen vorgenommen werden. § 36 Abs. 4 HSOG ist zu be-
achten. Mit der Durchsuchung beauftragte Personen sind durch
geeignete Vorsorge vor Angriffen zu schützen.

(6) Durchsuchungen sind im Aufnahmenachweis (vgl. § 15) zu ver-
merken.

(7) Die freiwillig herausgegebenen oder sichergestellten Gegen-
stände sind sicher aufzubewahren und gewissenhaft zu behandeln.
Sie sind unter genauer Bezeichnung im Aufnahmenachweis einzu-
tragen. Falls rechtliche Hindernisse nicht entgegenstehen, sind die
Gegenstände der verwahrten Person bei ihrer Entlassung auszu-
händigen. Der Empfang soll durch Unterschrift der verwahrten
Person im Aufnahmenachweis bestätigt werden. Wird die Unter-
schrift verweigert, so ist hierüber ein Vermerk aufzunehmen, der
von einem weiteren hinzugezogenen Bediensteten zu unterschrei-
ben ist. Auf die Bestimmungen der Asservatenordnung wird hin-
gewiesen.

(8) Andere als die im HSOG enthaltenen Rechtsvorschriften, nach
denen eine Durchsuchung, Sicherstellung oder Beschlagnahme zu-
lässig ist (insbesondere §§ 102 ff., 94 ff. StPO), bleiben unberührt.

(9) Werden Gefangene gemäß § 2 der Gefangenentransportvor-
schrift im Polizeigewahrsam untergebracht, so sind auch die Be-
stimmungen dieser Vorschrift zu beachten.

§ 15

Aufnahmenachweis

(1) Über die im Polizeigewahrsam Untergebrachten sind Nach-
weise nach dem Muster der Anlage oder in ähnlicher Form, min-
destens jedoch gleichen Inhalts, zu führen. Sie sind fünf Jahre
(vom Zeitpunkt des letzten Eintrags an gerechnet) aufzubewahren.

(2) Für die ordnungsgemäße Führung des Aufnahmenachweises ist
neben dem/der Dienststellenleiter/Dienststellenleiterin der/die
Gewahrsamsverwalter/Gewahrsamsverwalterin, falls kein Be-
diensteter besonders bestimmt ist, der/die den Dienstablauf des
Schichtdienstes leitende Beamte/Beamtin verantwortlich. Über-
gabe und Übernahme von Verwahrten ist im Aufnahmenachweis
zu vermerken. Der Übernehmende bestätigt mit seiner Unter-
schrift auch die Vollzähligkeit der sichergestellten Gegenstände.


